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Mobil: 0170 7755336
Mail: marcel@t-online.de 

Schlupfenerstrasse 5/1
88370 Ebenweiler
Telefon: 07584 / 927702
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Stellv. Jugendleiter SV Ebenweiler
 



Teppich.

Parkett. 

Gardinen.

www.bohmeier-gmbh.de  |  Infotelefon 0751.561660 | Hähnlehofstraße 87, Weingarten

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Fussball_R_Boh_DINA5.pdf   1   30.04.12   12:29

Teppich.

Parkett. 

Gardinen.

www.bohmeier-gmbh.de  |  Infotelefon 0751.561660 | Hähnlehofstraße 87, Weingarten

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Fussball_R_Boh_DINA5.pdf   1   30.04.12   12:29



§1 Zuständigkeit, Mitgliedschaft 
Die Jugendordnung ist die Grundlage für die Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. Zur Jugendabteilung  
gehören alle Mitglieder des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. bis zum 18.Lebensjahr, sowie die gewählten und berufenen  
Mitarbeiter der Jugendabteilung. Die Jugendabteilung führt und verwaltet sich selbstständig im Rahmen der Satzung des Vereins. 

§2 Ziele 
Die Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. gibt den jugendlichen Mitgliedern des Vereins Hilfe bei ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung. Sie fördert die sportliche Betätigung und das soziale Verhalten der Jugendlichen. Sie pflegt den  
Gemeinsinn, die internationale und nationale Verständigung verschiedener Bevölkerungsgruppen. 

§3 Organe 
Organe der Jugendabteilung sind die Jugendversammlung,der Jugendausschuß, der Jugendvorstand. 

§4 Jugendversammlung 
Die Jugendversammlung ist das oberste Organ der Jugendabteilung des FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. Stimmberechtigt sind  
alle Mitglieder der Jugendabteilung ab vollendetem 10.Lebensjahr. Aufgaben der Vereinsjugendversammlung sind die Wahl der 2 Jugend-
vertreter, sowie die Beratung allgemeiner Fragen der Jugendabteilung. Die Jugendversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusam-
men. Sie wird mindestens zwei Wochen vorher einberufen. Die Jugendversammlung kann jederzeit durch den Jugendleiter einberufen 
werden. Auf Antrag eines 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder der Jugendversammlung oder eines Beschlusses des Jugendausschusses 
muß eine außerordentliche Jugendversammlung innerhalb von  2 Wochen stattfinden. Zur Einberufung genügt die Veröffentlichung durch 
Aushang. Jede ordnungsgemäß einberufene Jugendversammlung ist - unabhängig von der Zahl der erschienenen Stimmberechtigten 
- beschlußfähig. Sie wird beschlußunfähig, wenn die Hälfte der nach der Anwesenheitsliste stimmberechtigten Teilnehmer nicht mehr 
anwesend ist. Voraussetzung ist aber, daß die Beschlußfähigkeit durch den Versammlungsleiter auf Antrag vorher festgestellt ist. Bei 
Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 

§ 5 Jugendausschuß 
Der Jugendausschuß besteht aus Jugendleiter/in, Stellvertreter/in, 2 Jugendvertreter, die zum Zeitpunkt der Wahl das 18.Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, 2 Beisitzern, Beisitzerinnen. Die 2 Beisitzer werden vom/von der Jugendleiter/Jugendleiterin berufen. Der 
Jugendleiter/die Jugendleiterin vertritt die Interessen der Vereinsjugend nach innen und aussen. Der/die Vorsitzender/Vorsitzende und 
der/die stellvertretende Vorsitzende des Jugendausschusses sind stimmberechtigte Mitglieder im Vorstand des Vereins. Die Mitglieder 
des Jugendausschusses werden von der Jugendversammlung auf 2 Jahre gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Jugendausschusses 
im Amt. In den Vereinsjugendausschuß kann jedes Vereinsmitglied berufen werden. Der Jugendausschuß erfüllt seine Aufgaben im 
Rahmen der Vereinssatzung, der Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Vereinsjugendversammlung. Der Jugendausschuß ist für 
seine Beschlüsse dem Vorstand des Vereins und der Jugendversammlung verantwortlich. Die Sitzungen des Jugendausschusses finden 
nach Bedarf statt. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder des Jugendausschusses ist vom Vorsitzenden eine Sitzung binnen zwei Wochen 
einzuberufen. Der Vereinsjugendausschuß ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet über die Verwendung 
der Jugendabteilung zufließenden Mittel. 

§ 6 Jugendvorstand 
Der Jugendvorstand besteht aus Jugendleiter/in, Stellvertreter/in Der Jugendvorstand führt die laufenden Geschäfte der Jugendabtei-
lung. Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die nach der Jugendordnung oder der Satzung des Vereins nicht anderen Organen des FV 
Sportfreunde Altshausen 1909 e.V. vorbehalten sind. 

§ 7 Jugendkasse 
Die Jugendabteilung wirtschaftete selbständig und eigenverantwortlich über die ihr vom Verein zur Verfügung gestellten finanziellen 
Mittel, sowie eventuelle Zuschüsse, Spenden und sonstige Einnahmen, z.B. aus Aktivitäten. Sie ist verantwortlicher Empfänger der  
Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen. Der Nachweis über die Verwendung der Mittel erfolgt innerhalb der Jugendabteilung.  
Dem Vereinsvorstand oder dem vom Verein damit Beauftragten gegenüber ist die Jugendabteilung rechenschaftspflichtig. Dem Vorstand 
bzw. dem damit Beauftragten des Vereins ist jederzeit Einblick in die Nachweisführung zu geben. 

§ 8 Sonstige Bestimmungen 
Sofern in der Jugendordnung keine besonderen Regelungen enthalten sind, gelten jeweils die Bestimmungen der Vereinssatzung. 

§ 9 Gültigkeit,  Änderung der Ordnung 
Die Jugendordnung muß vom Gesamtausschuß mit einer Mehrheit von Zweidritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder  
beschlossen werden. Sie tritt mit der Bestätigung durch den Gesamtausschuß in Kraft. Änderungen der Ordnung sind nur möglich mit 
einer Mehrheit von Zweidritteln des Gesamtausschußes.

Altshausen, den 11.01.1993;  1. Vorstand 

Jugendordnung für den FV Sportfreunde Altshausen 1909 e.V.
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Senioren



Heydt GmbH Container u. Umweltservice GmbH
Unterrauhen · 88326 Aulendorf · 07525/9211-0
info@heydt-gmbh.de · www.heydt-gmbh.de

Unser Wertstoffhof 
hat für Sie geöffnet ...

Wertstoffhof Hasengärtlestrasse 54:
Di - Fr: 8.30 - 11.30 und 13.30 - 16.30 Uhr, 
Sa 9.30 - 12.30 Uhr
Auf unserem Wertstoffhof kann kostenlos angeliefert werden:
Papier/Karton, Umverpackungen, Wertstoffe „grüner Punkt”, Glas, Dosen,
Alu/Schrott, Kabel, Elektrogeräte, Kühlgeräte, Grüngut.
Auf unserem Wertstoffhof kann gegen Gebühr angeliefert werden:
gemischter Abfall, Altholz/Altfenster, Restabfall, Eternit, Bauschutt, Altreifen.
Auf unserem Wertstoffhof kann abgeholt werden: 
Kies, Splitt, Sand, Humus, Rindenmulch, Recyclingmaterial, Hackschnitzel, 
Sägespäne.
Containerdienst: 
Container von 3 - 40 m3

Bauen · Entsorgen · Landwirtschaft



Angezeigt werden alle Spieleinsätze und erzielten Tore in den aktiven Mannschaften ab der Saison 1964/65.
Aufgeführt sind alle ab der Saison 1984/85 eingesetzten Spieler (Stand 30.06.2019). 69

Die Spieler mit den meisten Spielen
	 Spielername 	 Spiele 	 Tore
1 	 WILD D. 	 925 	 46
2	 WERZ J. 	 808 	 1 
3 	 EGLE J. 	 798 	 211
4 	 KIEM MA. 	 793 	 69  
5 	 BIRKENMAIER O. 	 780 	 134  
6 	 SCHLOSSBAUER R. 	 700 	 108
7 	 ARNOLD W. 	 615 	 99 
8 	 SCHLEGEL P. 	 590 	 262  
9 	 SCHEFFOLD B. 	 590 	 176
10 	 KRÄMER M. 	 586 	 241  
11 	 GRÜNHAGEL W. 	 585 	 57  
12 	 ARNOLD H. 	 584 	 312
13 	 WERZ W. 	 578 	 40 
14 	 EPP T. 	 570 	 127  
15 	 RIMMELE K. 	 566 	 71
16 	 SCHLEGEL M. 	 564 	 20 
17 	 SCHWEIZER J. 	 560 	 68 
18 	 WEISS C. 	 559 	 38
19 	 HAAS J. 	 549 	 4 
20 	 STEGER W. 	 526 	 26 
21 	 KOSS T. 	 515 	 96
22 	 ALEXI S. 	 507 	 99  
23 	 PFEIFFER A. 	 500 	 100 
24 	 MALEAS T. 	 500 	 21
25 	 DÜRR B. 	 497 	 89 
26 	 BODENMÜLLER HP. 	 495 	 136 
27 	 STEINHAUSER J. 	 470 	 215
28 	 SPANNINGER A. 	 470 	 3 
29 	 SCHNEIDER H. 	 458 	 133  
30 	 HUGGER R. 	 450 	 50
31 	 MAIER M. 	 445 	 2 
32 	 MÜLLER F. 	 443 	 43 
33 	 BÜTTNER C. 	 439 	 175
34 	 WEISS F. 	 431 	 131 
35 	 LUZECKI H. 	 430 	 86  
36 	 SIES C. 	 410 	 80
37 	 DANGELMAIER E. 	 406	 36
38	 SINGER R.	 405	 7 
39	 SCHMID M.	 401 	 77 
40 	 Herzog HU. 	 394 	 142

41 	 HUGGER A. 	 393 	 32 
42 	 KNÜVER J. 	 392 	 76 
43 	 PREUSS J. 	 386 	 36
44 	 STAUDACHER R. 	 378 	 63
45 	 KRING T. 	 374 	 46
46 	 BAUMANNW. 	 372 	 18
47 	 GRÜNHAGEL G. 	 365 	 15
48 	 KÖNIG A. 	 362 	 11
49 	 BIRKENMAIER B. 	 359 	 97
50 	 BAUMGÄRTNER K. 	 351 	 38
51 	 IGEL M. 	 342 	 68
52 	 BITTLINGMAIER A. 	 317 	 54
53 	 WEBER M. 	 317 	 9
54 	 BOCK W. 	 315 	 17
55 	 BODENMÜLLER D. 	 314 	 113
56 	 RASCHMANN S. 	 310 	 6
57 	 LUZECKI S. 	 302 	 24
58 	 KUBE N. 	 297 	 46
59 	 SIES B. 	 290 	 71
60 	 MATAJIC P. 	 287 	 102
61 	 MAISEL M. 	 278 	 47
62 	 STEGMEIER T. 	 278 	 2
63 	 BAUMGÄRTNER M. 	 277 	 16
64 	 HUGGER RO. 	 272 	 3
65 	 KOSS S. 	 263 	 77
66 	 LITSCHGI B. 	 263 	 1 
67 	 WENZEL H. 	 255 	 73
68 	 JEHLE J. 	 255 	 0
69 	 RAU R. 	 252 	 30
70 	 FUNK M. 	 250 	 46
71 	 KIEM S. 	 249 	 3
72 	 LUPBERGER M. 	 248 	 59
73 	 KREUTZMANN S. 	 248 	 13
74 	 BACHMANN S. 	 246 	 32
75 	 BOCK M. 	 245 	 52
76 	 HEPP S. 	 244 	 19
77 	 ROTH A. 	 237 	 5
78 	 BRÄNDLE R. 	 232 	 40
79 	 FRITZEN S. 	 232	 0
80 	 KAPLAN S. 	 225 	 25
81 	 WERZ A. 	 224 	 9




